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Am 14. 11. 2004 trat Ernst Günter Kögel, über 35 Jahre bis Ende 2003 verantwortlich für die Herausgabe der Schrift DEUTSCHLAND, seine 14-monatige Haftstrafe wegen „Volksverhetzung“ an. Da er sich in der Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Wuppertal gegen den Vorwurf  der „Volksverhetzung“ verteidigte und seine Ansichten mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen belegte, führte allein diese Verteidigung zu einer erneuten Anklage. Das daraus erfolgende Verfahren fand am 11.8.2005 vor dem Amtsgericht in Remscheid statt. 

Als dessen Ergebnis wurde E.G. Kögel - unter Anrechnung der von ihm verbüßten 14-monatigen Haftstrafe - zu einer Gesamthaftstrafe von 3 Jahren ohne Bewährung verurteilt. Da E.G. Kögel auch in diesem Verfahren vor dem Amtsgericht Remscheid erneut seinen Standpunkt vertrat und zu seiner Verteidigung eine von ihm in Auftrag gegebene Übersetzung der Dialoge eines neuen Dokumentarfilms über Auschwitz vortrug, wies der - immer gleiche, also offensichtlich auserwählte - Staatsanwalt bereits während des Verfahrens darauf hin, daß auch dieser Verteidigungsvortrag erneut einen Straftatbestand der „Volksverhetzung“ nach § 130 StGB darstelle und zu einer weiteren Anklage führen werde. Gegen das Urteil des Amtsgerichts haben in der Zwischenzeit sowohl E.G. Kögel als auch die Staatsanwaltschaft, die 3 Jahre und 9 Monate gefordert hatte,  Einspruch eingelegt.

Zur Vervollständigung der Ereignisse bleibt noch anzumerken, daß Herr Kögel zu Beginn des Monats September die schriftliche Mitteilung erhielt, daß ab Mitte des Monats der Rest seiner 14-monatigen Einkerkerung zur Bewährung ausgesetzt werde, er somit ab dann aus der Gefangenschaft entlassen würde. Wenige Tage vor Erreichen des Termins wurde die Freilassung aufgehoben, da die - immer gleiche - Staatsanwaltschaft dagegen Einspruch eingelegt hat. Dabei blieb es aber nicht. Im direkten Anschluß an diese Mitteilung wurde Herr Kögel aus dem bisherigen offenen Vollzug in Strafhaft überführt, womit sein Außenkontakt auf 3 monatliche Besuchstermine beschränkt wurde und er selbst die Strafanstalt nicht mehr verlassen darf. Begründet wird diese Maßnahme damit, daß Herr Kögel während seiner Haftzeit erneut straffällig geworden sei (seine Verteidigungsbeitrag vor dem AG Remscheid). Damit aber nicht genug. Seit dem 20. September wurde Herr Kögel von der Strafanstalt von der Strafanstalt Remscheid nach Düsseldorf verlegt. Eine Begründung dafür ist nicht bekannt.  

Wird die Entwicklung von der ersten Anklage, die dann zu der rechtskräftigen Verurteilung von 14 Monaten Kerker führte, bis hin zum heutigen Stand verfolgt, so zeigt sich (wie von uns in einer früheren Ausgabe berichtet), daß die Verteidigung im ersten Verfahren, welches auf der willkürlichen Einordnung zweier in der Schrift DEUTSCHLAND veröffentlichter Artikel beruhte, durch die Benutzung der Argumente des Spiegelredakteurs Fridjof Meyer als ein erneuter Straftatbestand angesehen wurde! Das daraufhin erfolgte Verfahren zur Behandlung dieses erneuten Straftatbestandes - einzig hervorgegangen aus der eigenen Verteidigung - führte nun, da Herr Kögel auch in diesem Verfahren das „Recht“ für sich in Anspruch nahm, sich zu rechtfertigen, zu einer erneuten Anklage. 

Damit läßt sich sachlich feststellen, daß das „BRD-Recht“ selbst das Niveau der mittelalterlichen Inquisition nicht nur erreicht, sondern weit überschritten hat. Im Mittelalter wurden „Geständnisse“ durch Folter erpreßt, um den „geständigen Schuldigen“ anschließend auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Eine verabscheuenswürdige Prozedur, die Millionen Menschleben gekostet, der damaligen Herrschaft aus weltlichem und geistigem Adel aber ihre Herrschaft gesichert hat. Mit dem, was die „BRD-Justiz“ im Falle Kögel zeigt, wird nun selbst das grausame und menschenverachtende Mittelalter – was Grausamkeit und Menschenverachtung betrifft – noch weit übertroffen. Heute wird nicht gefoltert und dann verbrannt, heute wird - in Anlehnung an das Mittelalter - ein Straftatbestand von staatlich bezahlten Juristen kunstvoll den Strafgesetzen entsprechend konstruiert - womit die Folterung vor der Verurteilung entfallen kann. Die eigentliche Nagelprobe findet dann in dem Gerichtsverfahren selbst statt. 

Zeigt sich der Angeklagte reuig, was bei allen Verfahren zu Meinungsdelikten immer dem Abschwören von der bisherigen, systemmißliebigen Meinung und Überzeugung gleichkommt, so hat der Angeklagte dies dadurch anzuzeigen, daß er auf jegliche eigene Verteidigung verzichtet. Dies aber ist gleichbedeutend mit einer vollständigen Rechtlosigkeitsstellung des Angeklagten. Denn damit ist ihm selbst das Recht abgesprochen, seinen Standpunkt zu vertreten oder zu erläutern, also sich zu verteidigen. Eine absolutere Rechtlosigkeit, als sich nicht verteidigen zu dürfen, seinen Standpunkt vorzutragen, kann es nicht geben. Selbst der verkommenste, grausamste und brutalste Mörder, Räuber oder Betrüger scheut sehr häufig vor Gericht vor keiner noch so aberwitzigen Lüge zurück, um seine Unschuld zu beteuern, ohne daß irgend jemand auf die Idee käme, dies als neuen Straftatbestand anzusehen. 

Hier sei nur auf den bekannten Fall des Marokkaners („Wiehltalbrücken-Raser“) hingewiesen, der, ohne Führerschein, unter Drogeneinfluß, viel zu schnell rasend, mit TÜV-überfälligem Auto, als Wiederholungstäter einen Verkehrsunfall mit Todesfolge und riesigem Sachschaden (geschätzte 30-40 Millionen Euro) verursachte und anschließend wochenlang das Führen des Fahrzeugs behende leugnete. Er wurde diesen Monat zu einem Jahr und 10 Monaten Haft verurteilt und trotz Fluchtgefahr zunächst, da „das Urteil noch nicht rechtskräftig“ sei, wieder freigelassen. Dieses Beispiel hier anzuführen hat seinen Grund nicht darin, daß dieser Übeltäter Marokkaner ist, sondern einzig der juristischen Beurteilung wegen. 

Offenbar ist die Anschuldigung wegen „Volksverhetzung“ ein in seiner juristischen Schädlichkeit über allen anderen Anklagen stehender Vorwurf, ist in einem solchen Falle doch jede Verteidigung nicht nur untersagt, sondern sogar strafbar. Damit sehen wir hier nicht etwa eine, was das Menschsein betrifft, Besserung gegenüber der Inquisition des Mittelalters, sondern einen aus dieser Zeit übernommenen Rechtsgrundsatz. Auch damals war alles andere als ein Geständnis unzulässig und jeder Widerstand wurde durch die Folter fast immer gebrochen.

Womit die Prozedur des Mittelalters, wenn auch äußerst perfide, heute noch übertroffen wird, ist die Lebenslänglichkeit der geistigen Folter. Diese wird begleitet von der Lebenslänglichkeit der Haft. Denn jeder, der trotz des ungeschriebenen, aber faktisch vorhandenen Verbots der Verteidigung, sich dieses ihm verbotene Recht vor Gericht herausnimmt, der begeht damit ein erneutes Strafdelikt, wird erneut angeklagt und erneut verurteilt. Da die nächste Anklage, wie im Falle von Herrn Kögel gezeigt, während der noch verbüßten Einkerkerung erfolgt, und damit zu rechnen ist, daß während dieser Zeit auch die nächste Verurteilung ihre Rechtsgültigkeit erlangt, so führt jede Anklage wegen „Volksverhetzung“, so der Angeklagt das ihm nicht zustehende Recht seiner Verteidigung dennoch in Anspruch nimmt, immer und automatisch zu einer lebenslänglichen Kerkerhaft. Diese dann noch durch solche „Spielereien“ wie Bewährungsankündigung, deren Rückziehung, Verlegung vom offenen Vollzug in den Strafvollzug und Verlegung an einen Ort möglichst weit ab von seiner Familie, zu verschärfen, das und manche Möglichkeit mehr bildet das heutige Klavier, auf dem Staatsangestellt - teils virtuos - das Lied von der Dauerfolter spielen können. Dagegen kann das Inquisitionsprozedere des Mittelalters fast schon als human bezeichnet werden. Hier war der Zeitraum der Folter zumeist überschaubar, der Abschluß final. Heute ist der Zeitraum der geistigen Folter und ihr Ende gleichzusetzen mit dem Lebensende, wobei dieses nicht mehr so schnell als möglich herbeigeführt wird, was letztlich aber nur den Zeitraum des Leidens verlängert. 

Was Herrn Kögel nun angeht, müssen wir ihn, der sich weigert, auf sein Recht zur Verteidigung seiner Überzeugung und Meinung weder freiwillig noch unter größten Druck zu verzichten, als einen Märtyrer aller Rechtlosen, also aller „Bundesbürger“ ansehen. Längst streitet und kämpft er nicht mehr für sich allein, sondern ist bereit, sowohl sich persönlich als auch allen seinen nächsten Angehörigen, insbesondere seiner Ehefrau, die Last der staatlichen Depression und Folter aufzuerlegen und zu ertragen. Hier geht es längst nicht mehr nur um die Sache, hier geht es um die Offenbarung dessen, was als Gewaltherrschaft der „BRD“ und ihrer „Justiz“ über uns alle gekommen ist. Die einzige für Ernst Günther Kögels Kampf um das Recht selbst angemessene Bezeichnung ist die eines Freiheitskampfes. Eines Freiheitskampfes für den einzelnen Menschen, für dessen Rechte und für eine menschenwürdige Ordnung. Eines Kampfes gegen jede Form der Gewaltherrschaft, mag sie sich auch noch so geschickt hinter Lug, Betrug und Schauspielereien zu verbergen suchen. Die tatsächliche Situation, in der die Menschen in den sogenannten Demokratien leben, wird täglich offenkundiger. Zeigt sich hier doch, daß die Bürger nur noch wie im Kino den Film von der „Volksherrschaft“ vorgeführt bekommen und bestaunen dürfen, während tatsächlich eine Demokratie der Plutokraten über alle von ihren Helfershelfern installierten „Demokratien“ mit jeglicher Form von Gewalt und Unrecht herrscht. 

